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Vergabestelle 

Die Autobahn GmbH 

Niederlassung Rheinland 

Willy-Brandt-Platz 2 
47805 Krefeld 

 

Ort: Krefeld 

Datum: 16.04.2026

 
 

Tel.: entfällt  

Fax: entfällt  

E-Mail: Siehe Ziffer 2  

Az.-Nr.: 2026-1-AG
 

 

 
       

       

       

       

       

 

Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb 

 Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb 

 Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb 

 

Ablauf der Angebotsfrist: 
Datum: 27.04.2026, Uhrzeit: 10:00 Uhr 

 
Bindefrist endet am: 01.06.2026 

 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

RHL-2026-1-AG Sicherheitsdienstleistung AS Köln 

 
 

Anlagen: 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 

 HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 

 HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage 

 
Hinweise Datenschutz  

 
  

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 

 Leistungsbeschreibung 

 HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen 

 HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 HVA L-StB Zusätzliche Vertragsbedingungen  
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 

 HVA L-StB Angebotsschreiben 

 Leistungsbeschreibung – Preisblatt –  

 HVA L-StB Eigenerklärung zur Eignung 

 HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 

 HVA L-StB Erklärung Bietergemeinschaft 

 
Leistungsverzeichnis im Format DA 83 GAEB 90  

 
       

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 

 HVA L-StB Verpflichtungserklärung 

 
Externe Checkliste Scheinselbstständigkeit  

 
       

 

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 

Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland
 
zu vergeben. 

 

2 Kommunikation: 

 Die Kommunikation erfolgt: 

  Elektronisch über die Vergabeplattform 

 Die Kommunikation erfolgt ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform. Auskünfte 

werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der 

Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabeplattform bei der 

Vergabestelle eingegangen sind. 

 

3 Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – mit dem Angebot einzureichen: 

 siehe Bekanntmachung 
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3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle 

vorzulegen: 

 Siehe Bekanntmachung 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in 

beigefügtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. 

angekreuzten Zuschlagskriterien: 

       

       

       

 

 

4 Losweise Vergabe: 

 Nein 

 Ja, Angebote sind möglich 

  nur für ein Los 

  für ein oder mehrere Lose 

        

  nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

 

 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die 

an einen Bieter vergeben werden können:       

Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
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5 Nebenangebote 

5.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht 

5.2  Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen) 

   für die gesamte Leistung  

  nur für nachfolgend genannte Leistungsbereiche 

   
      

 

   
      

 

   
      

 

  mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche 

   
      

 

   
      

 

   
      

 

  unter folgenden weiteren Bedingungen: 

   Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 

   
      

 

   
      

 

   
      

 

   
      

 

 Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen. 

  Zusätzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt: 

 
      

 

 
      

 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Ausführungsbeschreibung Abschnitt 1.3 

erfüllen. 

 
6 Angebotswertung: 

 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemäß § 43 UVgO  

 Zuschlagskriterium Preis 

 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 

 Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 

 Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 

 Nachlasses ohne Bedingungen. 

 Weiterhin werden berücksichtigt: 
       

       

       

 

 Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung 

der Zuschlagskriterien 
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7 Angebote können abgegeben werden: 

 elektronisch in Textform.  

 

8 Angebotsabgabe 

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die 

Vergabestelle davon umgehend zu unterrichten (entfällt bei öffentlicher Ausschreibung). 

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls 

vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. 

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der 

Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

 
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann) 
 

Name: Die Autobahn GmbH des Bundes 

Straße: Friedrichstraße 71 

PLZ/Ort: 10117 Berlin 

Email: recht@autobahn.de 

 

10    Die Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über den Kommunikationsraum der 

        zugehörigen Ausschreibung. 

 

 11         

Die Vergabeunterlagen enthalten darüber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel 
von Dritten (anderen Unternehmen / Nachunternehmern) fordern. Hierzu gehörten z. B. die 
Erklärungen der Bietergemeinschaft und die Verpflichtungserklärungen. Das Erfordernis 
entfällt, in den einzelnen Formularen eine Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) 
abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte Unterschriften genügen auch der 
Textform.  

Bei zusätzlichen eigenen Dokumenten übersenden Sie diese bitte möglichst als PDF-Datei. 
Die eingereichten Dokumente müssen sich direkt, ohne weitere Konvertierung 
formatierungsfehlerfrei darstellen lassen.  

 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

            

mailto:recht@autobahn.de
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Bewerbungsbedingungen 
 

für die Vergabe von Leistungen im Straßen- und Brückenbau 
Ausgabe: April 2017 

 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO)“. 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder 
Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 
 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 
 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist 
bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- 
und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Das von der 
Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von 
Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer 
anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen. 

 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung 
Vertragsinhalt. 
 

4 Unterlagen zum Angebot 
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Unterauftragnehmerleistungen. 

 
5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 
nachzuweisen. 

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; 
die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung 
erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Ergänzenden 
Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende 
Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung 
ausgeschlossen. 
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6 Bietergemeinschaften 

6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw. 
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht 
zugelassen. 
 

7 Unterauftragnehmer 

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen oder sich bei der 
Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und 
beruflichen Leistungsfähigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafür 
vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes 
Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm im Falle der 
Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der benannten Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen und diese 
Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser 
Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese 
entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe haften; die Haftungserklärung ist mit der 
„Verpflichtungserklärung wirtschaftliche Eignungsleihe“ abzugeben. 

 Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende 
Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

 
8 Eignung (Öffentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) 

 Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem 
Angebot  
- entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“,  
- oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.  

 Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die 
Eignungsnachweise auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten 
Unterauftragnehmer) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ 
bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

9 Bevorzugte Bewerber 

Bieter, die als „Bevorzugte Bewerber“ berücksichtigt werden wollen, müssen dies im Angebot erklären 
und auf Verlangen den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung 
führen. Wird der Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bieter 
behandelt. 

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil 
nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 

RHL-2026-1-AG Sicherheitsdienstleistung AS Köln 

 
 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung 
Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung) 

 
 

Besondere Vertragsbedingungen 
 
 

1 Vergütung 

Besondere Bedingungen: 
       

       

       

 

Preisgleitklausel: 

 

 

2 Ausführungsfristen 

2.1 Beginn der Ausführung 

 Spätestens       Werktage nach Aufforderung; 

 Späteste Aufforderung am        (Datum) 

 Frühestens       ,  

 Spätestens        Werktage nach Zuschlagserteilung 

 Frühestens am       ,  

 Spätestens am 01.06.2026  (Datum) 

Hinweis: 

       

       

       

 

2.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       nach        

 Einzelfristen für 

2.2.1        = spätestens       Werktage nach        

2.2.2         = spätestens       Werktage nach        

2.2.3         = spätestens       Werktage nach        

2.2.4         = spätestens       Werktage nach        

2.2.5         = spätestens       Werktage nach        

 

2.3 Vollendung der Leistung nach Datum 

 Spätestens am 31.05.2030 (Datum) (siehe Ausführungsbeschreibung) 

  Einzelfristen für 
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 2.3.1        = spätestens        (Datum) 

 2.3.2        = spätestens        (Datum) 

 2.3.3        = spätestens        (Datum) 

 2.3.4        = spätestens        (Datum) 

 2.3.5        = spätestens        (Datum) 

 

 

 

3 Abnahme 

 Die Leistung ist förmlich abzunehmen  Ja   Nein  

 

4 Vertragsstrafen 

 

Die Parteien sind sich einig, dass die Einhaltung der vorgenannten Zeitfenster für den 

Auftraggeber (AG) wesentlich ist. Eine Abweichung von bis zu 5 Minuten je Einsatz 

(morgens/abends) bleibt ohne Sanktion. Ein Überschreiten der Zeitfenster um mehr als die 

Toleranzzeit stellt eine nicht gehörige Erfüllung dar. 

Vertragsstrafe bei nicht gehöriger Erfüllung verletzt der AN schuldhaft die Pflicht zur 

rechtzeitigen Leistung jenseits der Toleranzzeit oder unterlässt er den Einsatz, verwirkt er 

eine Vertragsstrafe wie folgt: 

• je verspätetem oder vorzeitig beendeten Einzeleinsatz: 0,3 % der monatlichen Vergütung; 

• je vollständig ausgefallenem Einzeleinsatz: 2,5 % der monatlichen Vergütung; 

Alternativ: 

Die Vertragsstrafe beträgt je verspätetem oder ausgefallenem Einsatz: a) 50 EUR bei 

Verspätung von mehr als 5 bis 15 Minuten, 

b) 100 EUR bei Verspätung von mehr als 15 bis 30 Minuten, 

c) 200 EUR bei Verspätung von mehr als 30 Minuten oder bei Ausfall des Einsatzes. 

• Die Summe der im Kalendermonat verwirkten Vertragsstrafen ist auf 5 % der 

Netto-Monatsvergütung aus diesem Vertrag begrenzt. 

Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten; die verwirkte 

Vertragsstrafe wird auf Schadensersatzansprüche angerechnet. Dem Auftragnehmer bleibt 

der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

Erkennbar unabwendbare Ereignisse höherer Gewalt (z. B. behördliche Sperren, extreme 

Witterung, plötzliche Verkehrsblockaden, akute Gefahrenlagen) verschieben die Leistungszeit 

um die Dauer der Beeinträchtigung; der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber 

unverzüglich und weist die Umstände nach. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei drohender 

oder eingetretener Verspätung den Auftraggeber unverzüglich über definierte Meldekette zu 

informieren.  

Kein Verstoß liegt vor, soweit der AN die rechtzeitige Leistung aufgrund von Umständen 

höherer Gewalt oder nicht zu vertretender behördlicher Anordnungen nicht erbringen kann. 

Der AN informiert den AG unverzüglich und weist die Hinderungsgründe nach. Der AG kann 

im Einzelfall schriftlich von der Geltendmachung der Vertragsstrafe absehen. 
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5 Mängelansprüche 

 
 Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für Mängelansprüche der Ergänzenden 

 Vertragsbedingungen bzw. des § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern 

 für        =        Jahre 
 
 für        =        Jahre 

 

 

6 Rechnungen 

 
Die Rechnung ist in schriftlicher Form zu verfassen und über folgende Eingangskanäle: 

- Per Post 
- Per E-Mail 

 
an nachstehende Rechnungsanschrift zu versenden. Bei der Rechnungsstellung sind folgende 
Punkte zwingend zu beachten: 
 

- Originalrechnung ohne Anlagen/Nachweise per Post oder E-Mail an: 
 
Per Post: 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Rheinland 
Postfach 101352 
47713 Krefeld 
oder per E-Mail: 
 
rechnungen-nl-rl@autobahn.de 
 
Auf den Rechnungen ist zwingend die SAP-Bestellscheinnummer anzugeben. Rechnungen, welche 
diese Angaben nicht enthalten, werden zurückgewiesen. 
 
Für Rechnungen per E-Mail gelten folgende formalen Anforderungen: 
 

• Jede E-Mail darf nur eine Rechnung enthalten 

• Die Rechnung muss im PDF-Format vorliegen 

• Die Rechnung darf Daten nach dem ZUGFeRD Standard enthalten 

• Wird mehr als eine PDF-Anlage gesendet, muss das Rechnungsdokument eindeutig 
identifizierbar sein. Das Wort Rechnung oder Gutschrift muss im Dateinamen enthalten sein. 

• Dateien dürfen nicht verschlüsselt und nicht in Zip-Dateien verpackt sein. Für die 
Übermittlung von E-Invoicing-Daten werden generell keine Empfangs- oder 
Lesebestätigungen versendet. 

 

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen: 

       

       

       

       

 
 

7 Sicherheitsleistungen 

 Zur Vertragserfüllung werden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5 % der Auftragssumme verlangt:

  

 Ja   Nein   

 

8.  Zusammenarbeit der Vertragspartner 
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(1) Die Vertragspartner werden durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die im 
Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschließlich 
dessen Direktionsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur 
Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des 
Auftraggebers. 

(2) Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche 
Belange im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu 
erbringende Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen 
Ansprechpartner übermitteln und den übrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine 
Weisungen erteilen. Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhältnis 
zum Auftraggeber, auch soweit sie Leistungen in dessen Räumen erbringen. 

(3) Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 
räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 
oder der weiteren Vergabeunterlagen ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- 
oder Leistungsplänen enthalten oder zur Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. 
Für die zur Erbringung der Leistungen notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst 
verantwortlich, soweit nicht anders vereinbart. 

(4) Ist der Auftragnehmer eine natürliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt 
Folgendes: 

- Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem Auftraggeber 
tätig. Er erklärt, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig zu sein und insbesondere als 
Unternehmer in erheblichem Umfang für andere Vertragspartner tätig zu sein. 

- Er verpflichtet sich, diesbezügliche Änderungen während der Dauer des Vertrages dem 

Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

- Der Auftragnehmer ist selbst für seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich. 

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das Finanzamt 
abzuführen sowie Vergütungen eigenständig und ordnungsgemäß zu versteuern. 



 

 

 

Bezeichnung der Leistung: 
 

RHL-2026-1-AG Sicherheitsdienstleistung AS Köln 

 
 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung 
Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung) 

 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit 
denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden 
auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertiger Art“, immer gleichwertige technische 
Spezifikationen in Bezug genommen. 

 
 

Leistungsbeschreibung 
(bleibt beim Bieter) 
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Abrechnungseinheiten 
Besondere 

Kennzeichen 
Psch Pauschal 

h Stunde 

d Tag 

Wo Woche 

Mt Monat 

a Jahr 

kg Kilogramm 

t Tonne 

cm Zentimeter 

cm2 Quadratzentimeter 

m Meter 

m2 Quadratmeter 

m3 Kubikmeter 

l Liter 

St Stück 

km Kilometer 

ha Hektar 

kwh Kilowattstunde 

mh Meter x Stunde 

md Meter x Tage 

mWo Meter x Wochen 

mMt Meter x Monat 

ma Meter x Jahr 

m2d Quadratmeter x Tage 

m2Wo Quadratmeter x Wochen 

m2Mt Quadratmeter x Monate 

M3d Kubikmeter x Tage 

M3Wo Kubikmeter x Wochen 

M3Mt Kubikmeter x Monate 

Sth Stück x Stunden 

Std Stück x Tage 

StWo Stück x Wochen 

StMo Stück x Monate 

td Tonne x Tag 

tMt Tonne x Monat 

G Grundposition 

W Wahlposition 

 

 


